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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Software as a Service (SaaS) 

Webware Internet Solutions GmbH 

Teichstraße 14-16 

34130 Kassel  

- nachstehend Provider genannt –  

Stand 20.09.2020 

§ 1 Vertragsgegenstand, Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden AGB gelten für alle 

Geschäftsbeziehungen mit unseren 

Geschäftspartnern. Die AGB gelten nur, wenn 

der Verkäufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

 

(2) Die AGB gelten insbesondere für die 

Bereitstellung einer Softwareanwendung zur 

Nutzung ihrer Funktionalitäten, die technische 

Ermöglichung der Nutzung der Anwendung 

durch eine Zugriffssoftware (Internetbrowser) 

und die Einräumung bzw. Vermittlung von 

Nutzungsrechten an der Anwendung durch den 

Provider gegenüber dem Kunden gegen 

Zahlung des vereinbarten Entgelts. Sofern 

nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der 

zum Zeitpunkt der Beauftragung des Kunden 

gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in 

Textform mitgeteilten Fassung als 

Rahmenvereinbarung auch für gleichartige 

künftige Verträge, ohne dass wir in jedem 

Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

 

(3) Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, 

entgegenstehende oder ergänzende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 

werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 

Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 

Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in 

Kenntnis der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Verkäufers dessen 

Leistung vorbehaltlos annehmen. 

 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle 

Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) 

haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 

Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 

vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein 

schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche 

Bestätigung maßgebend. 

§ 2 Bereitstellung der Software und Speicher-

platz für Daten  

(1) Der Provider hält ab dem im Angebot 

festgelegten Zeitpunkt auf einer zentralen 

Datenverarbeitungsanlage (im Folgenden „Server“ 

genannt) die im Angebot und Auftrag vereinbarte 

Anwendung in der jeweils aktuellen Version zur 

Nutzung nach Maßgabe der nachfolgenden 

Regelungen bereit.  

(2) Der Provider haftet dafür, dass die bereit 

gestellte Anwendung  

• für die sich aus der Leistungsbeschreibung im 

Angebot ergebenden Zwecke geeignet ist, 

• während der gesamten Vertragslaufzeit frei von 

Mängeln ist, 

• insbesondere frei von Viren und ähnlichen 

Beschädigungen ist, welche die Tauglichkeit der 

Anwendung zum vertragsgemäßen Gebrauch 

aufheben.  

(3) Der Provider übermittelt dem Kunden die im 

Angebot und Auftrag vereinbarte Anzahl von 

Benutzernamen und Benutzerpasswörtern.   

(4) Der Provider sorgt er dafür, dass die von 

ihm angebotene Anwendung stets dem erprobten  

Stand der Technik entspricht.  

Sofern und soweit mit der Bereitstellung einer neuen 

Version oder eines Updates eine Änderung von 

Funktionalitäten der Anwendung, durch die 

Anwendung unterstützten Arbeitsabläufen des 

Kunden und/oder Beschränkungen in der 

Verwendbarkeit bisher erzeugter Daten 

einhergehen, wird der Provider dies dem Kunden 

innerhalb angemessener Frist vor dem 

Wirksamwerden einer solchen Änderung schriftlich 

ankündigen. Widerspricht der Kunde der Änderung 

nicht schriftlich innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen ab Zugang der Änderungsmitteilung, wird 

die Änderung Vertragsbestandteil.   

(5) Der Provider hält auf dem Server ab dem 

vereinbarten Zeitpunkt der betriebsfähigen 

Bereitstellung für die vom Kunden durch Nutzung 

der Anwendung erzeugten und/oder die zur 

Nutzung der Anwendung erforderlichen Daten (im 

Folgenden „Anwendungsdaten“ genannt) 

Speicherplatz in mit der Annahme des Angebots 

vereinbarten Umfang bereit.  

(6) Die Anwendung und die Anwendungsdaten 

werden auf dem Server regelmäßig gesichert. Für 

die Einhaltung handels- und steuerrechtlicher 

Aufbewahrungsfristen ist der Kunde verantwortlich.  

(7) Übergabepunkt für die Anwendung und die 

Anwendungsdaten ist der Routerausgang des 

Rechenzentrums.  

(8) Vereinbarungen über 

Systemvoraussetzungen auf Seiten des Kunden 
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werden ggf. mit der Annahme des Angebots 

getroffen. Für Änderungen am technischen System 

des Providers gilt die Widerspruchslösung des Abs. 

4 Unterabs. 2 entsprechend. Für die Beschaffenheit 

der erforderlichen Hard- und Software auf Seiten 

des Kunden sowie für die 

Telekommunikationsverbindung zwischen dem 

Kunden und dem Provider bis zum Übergabepunkt 

ist der Provider nicht verantwortlich.  

§ 3 Zugriffssoftware 

Als Zugriffssoftware ist ein aktueller gängiger 

Internetbrowser erforderlich und ausreichend. Für 

die Installation und Beschaffung der Zugriffsoftware 

ist der Kunde selbst verantwortlich.  

 

§ 4 Technische Verfügbarkeit der Anwendung 

und des Zugriffs auf die Anwendungsdaten, 

Reaktions- und Wiederherstellungszeiten  

(1) Der Provider schuldet die vereinbarte 

Verfügbarkeit der Anwendung und der 

Anwendungsdaten am Übergabepunkt. Unter 

Verfügbarkeit verstehen die Parteien die technische 

Nutzbarkeit der Anwendung und der 

Anwendungsdaten am Übergabepunkt zum 

Gebrauch durch den Kunden unter Verwendung der 

Zugriffssoftware.  

(2) Der Provider beseitigt innerhalb 

angemessener Frist ihm gemeldete Mängel oder 

den Ausfall/Teilausfall der Anwendung.  

Auftretende Mängel werden von den Parteien 

einvernehmlich als betriebsverhindernde, 

betriebsbehindernde oder sonstige Mängel 

eingeordnet. Erzielen die Parteien kein 

Einvernehmen, entscheidet der Provider über die 

Einordnung unter angemessener Berücksichtigung 

der Interessen des Kunden. Je nach Einordnung 

eines Mangels gelten folgende Reaktions- und 

Wiederherstellungszeiten:  

Betriebsverhindernder Mangel: Reaktionszeit: 12 

Stunden (Mo-Fr 9-17 Uhr, ausgenommen 

gesetzliche Feiertage), Wiederherstellung: 24 

Stunden (Mo-Fr 9-17 Uhr, ausgenommen 

gesetzliche Feiertage). 

Ein betriebsverhindernder Mangel liegt vor, wenn 

die Nutzung der Anwendung beispielsweise 

aufgrund von Fehlfunktionen, falschen 

Arbeitsergebnissen oder Antwortzeiten unmöglich 

ist oder schwerwiegend eingeschränkt wird (und 

dieser Mangel nicht mit zumutbaren 

organisatorischen Hilfsmitteln umgangen werden 

kann).  

Betriebsbehindernder Mangel: Reaktionszeit: 24 

Stunden (Mo-Fr 9-17 Uhr, ausgenommen 

gesetzliche Feiertage), Wiederherstellung: 48 

Stunden (Mo-Fr 9-17 Uhr, ausgenommen 

gesetzliche Feiertage). 

Ein betriebsbehindernder Mangel liegt vor, wenn die 

Nutzung der Anwendung beispielsweise aufgrund 

von Fehlfunktionen, falschen Arbeitsergebnissen 

oder Antwortzeiten zwar nicht unmöglich ist oder 

schwerwiegend eingeschränkt wird, die 

Nutzungseinschränkung(en) aber zugleich auch 

nicht nur unerheblich ist (sind) und mit zumutbaren 

organisatorischen oder sonstigen wirtschaftlichen 

zumutbaren Mitteln nicht umgangen werden kann 

(können).  

Sonstiger Mangel: Reaktionszeit: 36 Stunden (Mo-

Fr 9-17 Uhr, ausgenommen gesetzliche Feiertage), 

Wiederherstellung: 72 Stunden (Mo-Fr 9-17 Uhr, 

ausgenommen gesetzliche Feiertage).  

Ein sonstiger Mangel liegt vor, wenn die Nutzung der 

Anwendung nicht unmittelbar und/oder nicht 

bedeutend/erheblich beeinträchtigt wird, wie etwa 

bei ungünstig definierten Grundeinstellungen oder 

fehlenden "Nice-to-have-Funktionen".  

(3) Mängel der Anwendung  

Ein Mangel der Anwendung liegt vor, wenn (a) die 

Anwendung bei vertragsgemäßen Einsatz die in der 

Produkt-/Leistungsbeschreibung des Programms 

festgelegten Funktionalitäten nicht erbringt oder (b) 

wenn es sich für die nach dem Vertrag 

vorausgesetzte Verwendung nicht eignet oder (c) 

wenn es sich für die gewöhnliche Verwendung nicht 

eignet und nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei 

Anwendungen der gleichen Art üblich ist und der 

Kunde diese nach der Art der Anwendung erwarten 

kann.  

Ein Mangel i.S. dieser Vorschrift liegt insbesondere 

dann nicht vor, wenn  

• sich das Vorliegen einer der vorgenannten 

Voraussetzungen (a)-(c) nur unwesentlich auf 

die Nutzung der Anwendung auswirkt oder  

• die Störung durch unsachgemäße Behandlung 

der Anwendung i.S. von §   7 Ziffer   1 

Unterpunkt 3 hervorgerufen wurde.  

(4) Art und Weise der Mangelbeseitigung 

stehen im billigen Ermessen des Providers, 

insbesondere kann er zunächst nacherfüllen. Drei 

Nachbesserungsversuche sind hinzunehmen. 

Bietet der Provider dem Kunden zur Vermeidung 

oder Beseitigung von Mängeln Patches, Bugfixes, 

eine neue Version oder Softwareteile etc. an, so hat 

der Kunde diese (wenn und sobald es für ihn 

zumutbar ist) zu übernehmen.  

Die Beseitigung eines Mangels kann darüber hinaus 

auch in der Form von Handlungsanweisungen 

gegenüber dem Kunden erfolgen. Der Kunde hat 

derartige Handlungsanweisungen zu befolgen, es 

sei denn, dies ist ihm nicht zumutbar.  
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Die Verpflichtung des Providers zur 

Mangelbeseitigung ist erfüllt, wenn kein Mangel i.S. 

Abs. 2 mehr vorliegt.  

(5) Kann der Provider einen Mangel nicht 

innerhalb des vertraglich vereinbarten Zeitraums 

beseitigen, stellt er dem Kunden auf eigene Kosten 

eine vorübergehende Umgehungslösung zur 

Verfügung, soweit dies für ihn wirtschaftlich 

zumutbar ist. Die Verpflichtung des Providers zur 

dauerhaften Mangelbeseitigung bleibt durch die 

Lieferung der vorübergehenden Umgehungslösung 

unberührt.  

(6) Der Provider kann Vergütung für 

Mehraufwendungen daraus verlangen, dass die 

Anwendung verändert, außerhalb der 

vorgegebenen Umgebung eingesetzt oder falsch 

bedient wurde. Er kann Aufwendungsersatz 

verlangen, wenn kein Mangel gefunden wird und der 

Kunde die Mangelrüge nicht ohne Fahrlässigkeit 

erhoben hatte. Die Beweislast liegt beim Kunden. § 

254 BGB gilt entsprechend. 

(7) Wenn der Provider die Nacherfüllung 

endgültig verweigert oder diese endgültig 

fehlschlägt oder dem Kunden nicht zumutbar ist, 

kann der Kunde im Rahmen des § 14 Abs. 5, 6 

entweder vom Vertrag zurücktreten oder die 

Vergütung angemessen herabsetzen und zusätzlich 

nach § 13 Schadensersatz oder 

Aufwendungsersatz verlangen. Die Ansprüche 

verjähren nach § 13 Abs. 5. 

  

§ 5 Nichterfüllung von Hauptleistungspflichten  

(1) Kommt der Provider den in §§ 2 bis 4 

vereinbarten Verpflichtungen nicht vollständig nach, 

gelten die folgenden Regelungen.  

(2) Gerät der Provider mit der betriebsfähigen 

Bereitstellung der Anwendung in Verzug, so richtet 

sich die Haftung nach § 13. Der Kunde ist zur 

Kündigung berechtigt, wenn der Provider eine vom 

Kunden gesetzte zweiwöchige Nachfrist nicht 

einhält, d.h. innerhalb der Nachfrist nicht die volle 

vereinbarte Funktionalität der Anwendung zur 

Verfügung stellt.  

(3) Kommt der Provider nach betriebsfähiger 

Bereitstellung der Anwendung und/oder der 

Anwendungsdaten den vereinbarten 

Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nach, so 

verringert sich die monatliche Nutzungspauschale 

anteilig für die Zeit, in der die Anwendung und/oder 

die Anwendungsdaten dem Kunden nicht in dem 

vereinbarten Umfang bzw. der Speicherplatz nicht 

in dem vereinbarten Umfang zur Verfügung 

standen. Hat der Provider diese Nichterfüllung zu 

vertreten, so kann der Kunde ferner 

Schadensersatz nach Maßgabe von § 13 geltend 

machen.  

(4) Ist eine Nutzung einer Anwendung nicht 

innerhalb der vereinbarten Frist, nachdem der 

Provider vom Mangel Kenntnis erlangt hat, 

wiederhergestellt, so kann der Kunde unabhängig 

von dem Grund der Nichterfüllung, jedoch nicht, 

wenn ausschließlich höhere Gewalt vorliegt, das 

Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist 

außerordentlich kündigen.  

(5) Der Provider hat darzulegen, dass er den 

Grund für die verspätete Bereitstellung oder den  

Leistungsausfall nicht zu vertreten hat. Hat der 

Kunde den Leistungsausfall dem Provider nicht 

angezeigt, so hat er im Bestreitensfall zu beweisen, 

dass der Provider anderweitig Kenntnis davon 

erlangt hat.  

  

§ 6 Sonstige Leistungen des Providers  

(1) Der Provider übersendet dem Kunden auf 

dessen schriftlichen Wunsch am Ende der in 

Vertragslaufzeit eine vollständige Kopie der 

Anwendungsdaten auf üblichen Datenträgern 

(Backup).   

(2) Soweit der Kunde eine vollständige 

Dokumentation und Fortschreibung der 

Dokumentation einschließlich eines 

Benutzerhandbuchs benötigt und wünscht, wird er 

dieses gegen gesonderte Vergütung beauftragen.  

(3) Weitere Leistungen des Providers können 

jederzeit schriftlich vereinbart werden, 

insbesondere Schulungen zur Anwendung. Solche 

weiteren Leistungen werden gegen Erstattung des 

nachgewiesenen Aufwands zu den im Zeitpunkt der 

Beauftragung allgemein geltenden Preisen des  

Providers erbracht.  

 

§ 7 Nutzungsrechte an und Nutzung der 

Anwendung, Rechte des Providers bei 

Überschreitung der Nutzungsbefugnisse  

(1) Nutzungsrechte an der Anwendung  

(a) Der Kunde erhält an der Anwendung das 

einfache (nicht unterlizenzierbare und nicht 

übertragbare), auf die Laufzeit dieses Vertrages 

beschränkte Nutzungsrecht nach Maßgabe der 

nachstehenden Regelungen.  

(b) Der Kunde nutzt über die Zugriffssoftware 

die Anwendung auf dem Server. Eine Überlassung 

der Anwendung an den Kunden erfolgt nicht. Der 

Kunde darf die Anwendung nur für seine eigenen 

geschäftlichen Tätigkeiten im Rahmen des 

vertraglichen Zwecks nutzen.  

(c) Der Kunde ist nicht berechtigt, selbst 

eigenmächtig Änderungen an der Anwendung 

vorzunehmen. Dies gilt nicht für Änderungen, die für 

die Berichtigung von Fehlern notwendig sind, sofern 
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der Provider sich mit der Behebung des Fehlers in 

Verzug befindet, die Fehlerbeseitigung ablehnt oder 

wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur 

Fehlerbeseitigung außer Stande ist.   

(d) Sofern der Provider während der Laufzeit 

neue Versionen, Updates, Upgrades oder andere 

Neulieferungen im Hinblick auf die Anwendung 

bereitstellt, gelten die vorstehenden Rechte auch für 

diese.  

(e) Rechte, die vorstehend nicht ausdrücklich 

dem Kunden eingeräumt werden, stehen dem 

Kunden nicht zu. Der Kunde ist insbesondere nicht 

berechtigt, die Anwendung über die vereinbarte 

Nutzung hinaus zu nutzen oder nutzen zu lassen. 

Insbesondere ist es nicht gestattet, die Anwendung 

zu vervielfältigen, zu veräußern oder zeitlich 

begrenzt zu überlassen, insbesondere nicht zu 

vermieten oder zu verleihen.  

(2) Rechte des Kunden an entstehenden 

Datenbanken und Datenbankwerken  

Sofern und soweit während der Laufzeit dieses 

Vertrages, insbesondere durch Zusammenstellung 

von Anwendungsdaten, durch nach diesem Vertrag 

erlaubte Tätigkeiten des Kunden auf dem Server 

des Providers eine Datenbank, Datenbanken, ein 

Datenbankwerk oder Datenbankwerke entstehen, 

stehen alle Rechte hieran dem Kunden zu. Der 

Kunde bleibt auch nach Vertragsende Eigentümer 

der Datenbanken bzw. Datenbankwerke.  

 

§ 8 Rechtsmängel  

(1) Der Provider gewährleistet, dass der 

vertragsgemäßen Nutzung durch den Kunden keine 

Rechte Dritter entgegenstehen. Bei Rechtsmängeln 

leistet der Provider dadurch Gewähr, dass er dem 

Kunden nach dessen Wahl eine rechtlich 

einwandfreie Nutzungsmöglichkeit an der 

Anwendung oder einer vergleichbaren Anwendung 

verschafft.  

(2) Der Kunde unterrichtet den Provider 

unverzüglich schriftlich, falls Dritte Schutzrechte 

(z.B. Urheber- oder Patentrechte) an der 

Anwendung geltend machen. Der Provider 

unterstützt den Kunden bei dessen Verteidigung 

gegen die Angriffe des Dritten durch Beratung und 

Information.  

  

§ 9 Entgelt  

(1) Die Vergütung für die zu erbringenden 

Leistungen der Nutzungsgewährung bzgl. der 

Anwendung und der Zurverfügungstellung von 

Speicherplatz einschließlich der Datensicherung 

ergibt sich aus dem angenommenen Angebot.  

(2) Die vereinbarte Vergütung fällt für jeden 

angefangenen Kalendermonat ab betriebsfähiger 

Bereitstellung an. Sie wird vierteljährlich 

abgerechnet. Sie ist zur Mitte des 

Abrechnungszeitraums fällig und wird zur Mitte des 

Abrechnungszeitraums in Rechnung gestellt. Hat 

der Kunde den Vertrag berechtigterweise 

außerordentlich gekündigt, so ist die Pauschale 

zeitanteilig zurückzuzahlen.  

(3) Der Provider ist berechtigt, die vereinbarten 

Preise für die vertraglichen Leistungen zum 

Ausgleich von Personal- und sonstigen 

Kostensteigerungen angemessen zu erhöhen. Der 

Provider wird diese Preiserhöhungen dem Kunden 

schriftlich oder per Email bekannt geben; die 

Preiserhöhungen gelten nicht für die Zeiträume, für 

die Kunde bereits Zahlungen geleistet hat. Beträgt 

die Preiserhöhung mehr als 4 % des bisherigen 

Preises, so ist der Kunde berechtigt, den Vertrag im 

Ganzen mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende 

eines Vierteljahres zu kündigen; macht er von 

diesem Kündigungsrecht Gebrauch, so werden bis 

zum Wirksamwerden der Kündigung die nicht 

erhöhten Preise berechnet.   

Eine Erhöhung der Preise innerhalb von einem Jahr 

nach Vertragsabschluss ist ausgeschlossen.  

(4) Sonstige ausdrücklich als 

vergütungspflichtig vereinbarte Leistungen werden 

vom Provider nach Aufwand erbracht (time & 

material) zu den jeweils im Zeitpunkt der 

Beauftragung geltenden allgemeinen Listenpreisen 

des Providers.  

(5) Entsteht bei der Auftragsausführung ein 
erhöhter Aufwand, weil der Kunde dem Provider 
wichtige Information nicht erteilt hat oder falsche 
Informationen erteilt hat, so ist der Provider 
berechtigt, den Mehraufwand gemäß den bei 
Vertragsschluss gültigen Preisen für 
Kundensupport in Rechnung zu stellen. Zeigt sich 
bei der Auftragsausführung, dass der Aufwand 
höher als veranschlagt ist und war dieser Umstand 
bei Auftragsbestätigung trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht absehbar, so ist der 
Provider ebenfalls berechtigt, den Mehraufwand in 
Rechnung zu stellen. In diesem Fall wird der 
Provider die Notwendigkeit des Mehraufwands und 
eine Einschätzung des erforderlichen Umfangs vor 
Durchführung dem Kunden mitteilen. 
 
(6) Vergütungen werden zuzüglich MwSt. in der 

jeweils anfallenden gesetzlichen Höhe geschuldet.  

 

§ 10 Pflichten und Obliegenheit des Kunden  

Der Kunde wird alle Pflichten und Obliegenheiten 

erfüllen, die zur Abwicklung des Vertrages 

erforderlich sind. Er wird insbesondere  

1. die ihm bzw. den Nutzern zugeordneten 

Nutzungs- und Zugangsberechtigungen sowie 

vereinbarte Identifikations- und 
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Authentifikationssicherungen geheim halten, vor 

dem Zugriff durch Dritte schützen und nicht an 

unberechtigte Nutzer weitergeben. Diese Daten 

sind durch geeignete und übliche Maßnahmen zu 

schützen. Der Kunde wird den Provider 

unverzüglich unterrichten, wenn der Verdacht 

besteht, dass die Zugangsdaten und/oder 

Kennwörter nicht berechtigten Personen bekannt 

geworden sein könnten;  

2. die  vereinbarten 

 Zugangsvoraussetzungen schaffen;  

3. die Beschränkungen/Verpflichtungen im 

Hinblick auf die Nutzungsrechte nach § 7 einhalten, 

insbesondere  

a. keine Informationen oder Daten unbefugt 

abrufen oder abrufen lassen oder in Programme, die 

von dem Provider betrieben werden eingreifen oder 

eingreifen lassen oder in Datennetze des Providers 

unbefugt eindringen oder ein solches  

Eindringen fördern;  

b. den Provider von Ansprüchen Dritter 

freistellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung 

der Anwendung durch ihn beruhen oder die sich aus 

vom Kunden verursachten datenschutzrechtlichen, 

urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen 

Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung der 

Anwendung verbunden sind;  

4. Mängel an Vertragsleistungen, insbesondere 

Mängel an den Leistungen nach §§ 2 bis 4 und 6, 

dem Provider unverzüglich anzeigen. Unterlässt der 

Kunde die rechtzeitige Anzeige aus Gründen, die er 

zu vertreten hat, stellt dies eine Mitverursachung 

bzw. ein Mitverschulden dar. Soweit der Provider 

infolge der Unterlassung oder Verspätung der 

Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Kunde 

nicht berechtigt, die Pauschale nach § 9 des 

Vertrages ganz oder teilweise zu mindern, den 

Ersatz des durch den Mangel eingetretenen 

Schadens zu verlangen oder den Vertrag wegen 

des Mangels ohne Einhaltung einer Frist 

außerordentlich zu kündigen. Der Kunde hat 

darzulegen, dass er das Unterlassen der Anzeige 

nicht zu vertreten hat;  

  

§ 11 Datenschutz  

(1) Die Vertragspartner beachten die 

datenschutzrechtlichen Vorschriften. Jeder 

Vertragspartner verpflichtet die auf seiner Seite 

tätigen Personen schriftlich zur Beachtung des 

Datenschutzes und zur Wahrung der Vertraulichkeit 

und weist dies dem Vertragspartner auf 

Anforderung nach. 

 

(2) Die Vertragspartner gehen davon aus, dass 

der Provider im Zusammenhang mit der 

Vertragsdurchführung keine personenbezogenen 

Daten aus dem Umkreis des Kunden erhält. 

Anderenfalls wird der Provider im Auftrag des 

Kunden im Sinne des Art. 28 DSGVO tätig. Er wird 

die personenbezogenen Daten daher nur im 

Rahmen dieses Vertrages oder anderer schriftlicher 

Weisungen des Kunden und gemäß den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen nutzen. Die 

Vertragspartner sind verpflichtet, dann eine Art. 28 

DSGVO entsprechende Vereinbarung über eine 

Auftragsverarbeitung abzuschließen.  

 

(3) Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Kunde 

personenbezogene Daten, so steht er dafür ein, 

dass er dazu nach den anwendbaren, insb. 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt 

ist und stellt im Falle eines Verstoßes den Provider 

von Ansprüchen Dritter frei.  

(4) Der Provider wird kundenbezogene Daten 

nur in dem Umfang erheben und nutzen, wie es die 

Durchführung dieses Vertrages erfordert. Der 

Kunde stimmt der Erhebung und Nutzung solcher 

Daten in diesem Umfang zu.  

(5) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 4 

bestehen, so lange Anwendungsdaten im 

Einflussbereich des Providers liegen, auch über das 

Vertragsende hinaus.   

 

§ 12 Geheimhaltung  

(1) Die Vertragspartner werden über alle 

vertraulich zu behandelnden Informationen, die 

ihnen im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses zur 

Kenntnis gelangt sind, Stillschweigen bewahren 

bzw. diese nur im vorher schriftlich hergestellten 

Einvernehmen der jeweils anderen Partei Dritten 

gegenüber – gleich zu welchem Zweck – 

verwenden. Zu den als vertraulich zu behandelnden 

Informationen zählen die von der 

informationsgebenden Partei ausdrücklich als 

vertraulich bezeichneten Informationen und solche 

Informationen, deren Vertraulichkeit sich aus den 

Umständen der Überlassung eindeutig ergibt. Durch 

den Provider vertraulich zu behandeln sind 

insbesondere die Anwendungsdaten, sollte er von 

diesen Kenntnis erlangen.  

(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 entfallen 

für solche Informationen oder Teile davon, für die 

die empfangende Partei nachweist, dass sie  

• ihr vor dem Empfangsdatum bekannt oder 

allgemein zugänglich waren;  

• der Öffentlichkeit vor dem Empfangsdatum 

bekannt oder allgemein zugänglich waren;  

• der Öffentlichkeit nach dem 

Empfangsdatum bekannt oder allgemein 

zugänglich werden, ohne dass die 

informationsempfangende Partei hierfür 

verantwortlich ist.  
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(3) Öffentliche Erklärungen der Parteien über 

eine Zusammenarbeit werden nur im vorherigen 

gegenseitigem Einvernehmen abgegeben.  

(4) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bestehen 

auch über das Vertragsende hinaus auf 

unbestimmte Zeit, und zwar so lange, wie ein 

Ausnahmetatbestand nach Abs. 2 nicht 

nachgewiesen ist.  

  

§ 13 Haftung, Verjährung  

(1) Die Parteien haften einander bei Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit für alle von ihr sowie 

ihren gesetzlichen Vertretern oder 

Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden 

unbeschränkt.  

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haften die 

Parteien im Fall der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt.  

(3) Im Übrigen haftet eine Partei nur bei einfach 

fahrlässiger Verletzung einer Kardinalpflicht (Pflicht, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 

des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, auf deren 

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut 

und vertrauen darf und deren Verletzung die 

Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) in Höhe 

des typischen und bei Vertragsabschluss 

vorhersehbaren Schadens, höchstens jedoch mit 

10000 € je Schadensfall und 50000 € für alle 

Schadensfälle aus und im Zusammenhang mit dem 

Vertrag insgesamt. Die verschuldensunabhängige 

Haftung des Providers auf Schadensersatz (§ 536 a 

BGB) für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel 

wird ausgeschlossen; Abs. 1 und 2 bleiben 

unberührt.  

(4) Die Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.   

(5) Die Verjährungsfrist beträgt 

a) generell bei Rechten aus Sachmängeln: 12 

Monate; 

b) jedoch bei Sachmängeln für Ansprüche auf 

Vergütungsrückzahlung aus Rücktritt oder 

Minderung: 12 Monate ab Ablieferung der 

Anwendung, jedoch nicht weniger als drei 

Monate ab Abgabe der wirksamen Rücktritts- 

oder Minderungserklärung; 

c) bei Ansprüchen aus Rechtsmängeln: 24 

Monate, wenn der Rechtsmangel nicht in 

einem Recht eines Dritten liegt, auf Grund 

dessen der Dritte Herausgabe oder die 

Unterlassung der Nutzung verlangen kann; 

d) bei nicht auf Sach- oder Rechtsmängeln 

beruhenden Ansprüchen auf Schadensersatz 

oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen: 12 

Monate, beginnend ab dem Zeitpunkt, in dem 

der Kunde von den anspruchsbegründenden 

Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne 

grobe Fahrlässigkeit erlangen musste. 

(5) Die Verjährung tritt spätestens mit Ablauf der in 

§ 199 BGB bestimmten Höchstfristen ein. Bei 

Schadensersatz aus Vorsatz, Garantie, Arglist und 

bei Personenschäden gelten nur die gesetzlichen 

Verjährungsfristen. 

  

§ 14 Laufzeit, Kündigung  

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt mit der 

Annahme des Angebots und wird auf unbestimmte 

Zeit geschlossen, soweit keine abweichende 

Vereinbarung getroffen wurde. Die Bereitstellung 

der Leistungen erfolgt ab dem mit dem Angebot und 

der Annahme vereinbarten Zeitpunkt.  

(2) Das Vertragsverhältnis kann von beiden 

Parteien schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen 

zum Ende eines Kalendervierteljahres ordentlich 

gekündigt werden, erstmals jedoch zum Ablauf 

desjenigen Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr 

des Vertragsschlusses folgt.  

(3) Die außerordentliche Kündigung wegen 

oder im Zusammenhang mit einer Pflichtverletzung 

ist nur nach vorangegangener schriftlicher 

Abmahnung mit angemessener Fristsetzung von 

nicht unter 5 Werktagen möglich.  

Hat der Kündigungsberechtigte länger als 10 

Werktage Kenntnis von den die außerordentliche 

Kündigung rechtfertigenden Umständen, kann er die 

Kündigung nicht mehr auf diese Umstände stützen.  

(4) Ungeachtet der Regelung in Abs. 3 kann der 

Provider den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 

kündigen, wenn der Kunde für zwei aufeinander 

folgende Monate mit der Bezahlung der Preise bzw. 

eines nicht unerheblichen Teils der Preise oder in 

einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate 

erstreckt, mit der Bezahlung des Entgeltes in Höhe 

eines Betrages, der das Entgelt für zwei Monate 

erreicht in Verzug ist. Der Provider kann in diesem 

Fall zusätzlich einen sofort in einer Summe fälligen 

pauschalierten Schadensersatz in Höhe eines 

Viertels der bis zum Ablauf der regulären 

Vertragslaufzeit restlichen monatlichen 

Grundpauschale verlangen. Dem Kunden bleibt der 

Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten. 

(5)  Jede Beendigung des weiteren 

Leistungsaustausches (z.B. bei Rücktritt, 

Minderung, Kündigung aus wichtigem Grund, 

Schadensersatz statt der Leistung) muss stets unter 

Benennung des Grundes und mit angemessener 

Fristsetzung zur Beseitigung (üblicherweise 

zumindest zwei Wochen) angedroht werden und 

kann nur binnen zwei Wochen nach Fristablauf 

erklärt werden. In den gesetzlich angeordneten 

Fällen (vgl. § 323 Abs. 2 BGB) kann die Fristsetzung 

entfallen. Wer die Störung ganz oder überwiegend 
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zu vertreten hat, kann die Rückabwicklung nicht 

verlangen. 

(6) Alle Erklärungen in diesem Zusammenhang 

bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. 

  

§ 15 Pflichten bei und nach Beendigung des 

Vertrags  

Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der 

Provider verpflichtet, die vom Kunden gespeicherten 

Anwendungsdaten und ggf. sonst auf dem nach § 2 

Abs. 4 bereit gestellten Massenspeicher 

gespeicherte Daten diesem auf DVD-ROM zur  

Verfügung zu stellen.  

Daneben ist der Provider verpflichtet, auf Wunsch 

des Kunden sämtliche vom Kunden gespeicherte 

Daten einem vom Kunden benannten Dritten auf 

einem üblichen Datenträger oder im Wege der 

Datenfernübertragung zur Verfügung zu stellen. Der 

Kunde ist verpflichtet, dem Provider die 

entstandenen notwendigen und nachgewiesenen 

Kosten zu ersetzen.  

  

  

§ 16 Höhere Gewalt  

Keine der Parteien ist zur Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen im Falle und für die Dauer höherer 

Gewalt verpflichtet. Insbesondere folgende 

Umstände sind als höhere Gewalt in diesem Sinne 

anzusehen:  

• von der Vertragspartei nicht zu vertretende(s) 

Feuer/Explosion/Überschwemmung,  

• Krieg, Meuterei, Blockade, Embargo, 

Pandemien 

• über 6 Wochen andauernder und von der Partei 

nicht schuldhaft herbeigeführter Arbeitskampf,  

• nicht von einer Partei beeinflussbare technische 

Probleme des Internets; dies gilt nicht, sofern 

und soweit der Provider die 

Telekommunikationsleistung mit anbietet.  

Jede Vertragspartei hat die andere über den Eintritt 

eines Falles höherer Gewalt unverzüglich schriftlich 

in Kenntnis zu setzen.  

  

§ 17 Schlussbestimmungen  

(1) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches 

materielles Recht unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts Anwendung.  

(2) Das Angebot ist in der vom Kunden 

angenommenen Form Bestandteil dieses Vertrags.  

(3) Nebenbestimmungen außerhalb dieses 

Vertrages und seiner Anhänge bestehen nicht. 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages 

und der Anhänge bedürfen der zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung 

des Schriftformerfordernisses.  

(4) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner 

Bestimmungen dieses Vertrages beeinträchtigt 

nicht die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes.  

(5) Ergeben sich in der praktischen Anwendung 

dieses Vertrages Lücken, die die Vertragspartner 

nicht vorgesehen haben, oder wird die 

Unwirksamkeit einer Regelung i.S. von Abs. 4 

rechtskräftig oder von beiden Parteien 

übereinstimmend festgestellt, so verpflichten sie 

sich, diese Lücke oder unwirksame Regelung in 

sachlicher, am wirtschaftlichen Zweck des 

Vertrages orientierter angemessener Weise 

auszufüllen bzw. zu ersetzen.  

(6) Ausschließlicher – auch internationaler - 

Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz in Kassel, 

sofern nicht eine Norm zwingend einen anderen 

Gerichtsstand anordnet.   


